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WIESO DIE BAYERISCHE  
EHRENAMSKARTE? 

Mit der Bayer. Ehrenamtskarte wollen wir  
ein Zeichen der Anerkennung setzen für all 
die  jenigen Ehrenamtlichen, die sich ganz  
besonders für das Gemeinwesen einsetzen.

WAS BRINGT DIE 
EHRENAMSKARTE? 

Neben der Anerkennung für Ihr besonderes 
ehrenamtliches Engagement sind mit der  
Bayerischen Ehrenamtskarte auch  
Vergünstigungen verbunden.

Welche Vergünstigungen Sie erhalten  
können und weitere Informationen rund  
um die Bayerische Ehrenamtskarte erhalten 
Sie im Internet unter
www.ehrenamtskarte.bayern.de
oder
www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/ehrenamt/
bayerische-ehrenamtskarte 
(Hier finden Sie auch den Antrag)

VORAUSSETZUNGEN

 « Freiwilliges unentgeltliches Engagement von 
durchschnittlich fünf Stunden pro Woche 
oder mindestens 250 Stunden jährlich. Eine 
angemessene Auslagenvergütung ist zulässig.

 «Mindestens seit zwei Jahren gemeinwohl-
orientiert aktiv im Bürgerlichen Engagement

 «Mindestalter: 16 Jahre

Auf Wunsch erhalten, ohne weitere Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen, eine 
Ehrenamtskarte:

 « Inhaber einer Jugendleiterkarte, 

 « aktive Feuerwehrdienstleistende mit 
abgeschlossener Truppmannausbildung  
(Feuerwehrgrundausbildung), 

 « aktive Einsatzkräfte im Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst mit abgeschlossener 
Grundausbildung für ihren jeweiligen 
Einsatzbereich

 « Teilnehmende bei folgenden 
Freiwilligendiensten: 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), 
Bundesfreiwilligendienst (BFD)

DIE UNBEGRENZT GÜLTIGE
GOLDENE EHRENAMTSKARTE

 « Inhaber des Ehrenzeichens des 
Bayerischen Ministerpräsidenten

 « Feuerwehrdienstleistende, Einsatzkräfte im 
Katastrophenschutz und Rettungsdienst, 
die das Feuerwehrehrenzeichen des 
Freistaates Bayern bzw. die Auszeichnung 
des bayerischen Innenministeriums für  
25-jährige oder 40-jährige Dienstzeit 
erhalten haben 

 « Ehrenamtliche, die seit mindestens  
25 Jahren fünf Stunden wöchentlich 
aktiv sind


